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Abgrenzung unterschiedlicher Art und unterschiedlichen Maßes der baulichen Nutzung

Stadt Karben, Stadtteil Kloppenheim

Bebauungsplan Nr. 231 "Kindergarten, Grundschule und Wohnen - Am Hang"
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der Hessischen Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation.
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Der Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB wurde durch die Stadt-

verordnetenversammlung gefasst am  ___.___.______

Der Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB wurde  ortsüblich

bekanntgemacht am ___.___.______

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB wurde ortsüblich be-

kanntgemacht am  ___.___.______

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte in der Zeit vom  ____.____.____
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Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB wurde ortsüblich be-
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Die Bekanntmachungen erfolgten im _________________________________.
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Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten worden sind.
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Bürgermeister
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Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20.12.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394),

Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176),

Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) i.d.F. der Bekanntmachung vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802),

Hessische Bauordnung (HBO) vom 28.05.2018 (GVBI. I S. 198), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 20.07.2023 (GVBl. S. 582).

Zeichenerklärung

1 Planungsrechtliche Festsetzungen

1.1 Allgemeines Wohngebiet (WA) (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 4 BauNVO und § 1 Abs. 4 bis      
9 BauNVO)

1.1.1 Für das Allgemeine Wohngebiet (WA) gilt: Das Allgemeine Wohngebiet dient vorwiegend dem 
Wohnen. Zulässig sind Wohngebäude, die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- 
und Speisewirtschaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe und Anlagen für kirchliche, kulturelle, 
soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. Die gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO in einem Allgemeinen 
Wohngebiet ausnahmsweise zulässigen Nutzungen sind unzulässig.

1.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 2 und § 20 Abs. 3 BauNVO)

1.2.1 Für das Allgemeine Wohngebiet (WA) gilt: Die zulässige Grundflächenzahl, die Geschossflächenzahl, 
die Zahl der Vollgeschosse sind in der Plankarte durch Einschrieb in der Nutzungsmatrix festgesetzt.

1.2.2 Für das Allgemeine Wohngebiet (WA) gilt: Bei der Ermittlung der Geschossfläche sind die Flächen 
von Aufenthaltsräumen in Geschossen, die keine Vollgeschosse im Sinne der Hessischen 
Bauordnung (HBO) sind, einschließlich der zu ihnen gehörenden Treppenräume und einschließlich 
ihrer Umfassungswände mitzurechnen.

1.3 Bauweise und Haustypen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 Abs. 2 Satz 3 BauNVO)

1.3.1 Für das Allgemeine Wohngebiet (WA) gilt: Es wird die offene Bauweise sowie die Zulässigkeit von 
Einzel- und Doppelhäusern festgesetzt. Hausgruppen sind unzulässig. Die Länge der zulässigen 
Hausformen darf höchstens 50 m betragen.

1.4 Höhe baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 2 Nr. 4 und 
§ 18 BauNVO)

1.4.1 Im Bereich der Flächen für den Gemeinbedarf, Zweckbestimmung Schule gilt: Die maximal zulässige 
Gebäudeoberkante (OKGeb.) wird in der Plankarte durch Einschrieb absolut in Metern über 
Normalhöhennull (NHN) festgesetzt. Überschreitungen der maximal zulässigen Gebäudeoberkante 
sind bei untergeordneten Gebäudeteilen und Aufbauten (z.B. Schornsteine, Fahrstuhlschächte, 
Treppenräume, Lüftungsanlagen, Antennen, etc.) um bis zu 1,0 m zulässig, sofern diese insgesamt 
einen Anteil von 15 % der projizierten Dachfläche nicht überschreiten. Der obere Bezugspunkt für die 
maximal zulässige Gebäudeoberkante ist die Oberkante der Dachhaut am höchsten Punkt des 
Gebäudes. Bei Ausbildung einer Attika gilt die Oberkante der Attika als Bezugspunkt.

1.4.2 Für das Allgemeine Wohngebiet (WA) gilt: Die maximal zulässige Höhe baulicher Anlagen wird in der 
Planzeichnung festgesetzt. Unterer Bezugspunkt für die Höhenermittlungen ist der höchste Anschnitt 
des Gebäudes mit dem natürlichen Gelände auf dem jeweiligen Baugrundstück. Die Höhenlage des 
natürlichen Geländes ist der Plankarte in Form von Höhenlinien zu entnehmen. Der obere 
Bezugspunkt für die maximal zulässige Gebäudeoberkante ist die Oberkante der Dachhaut am 
höchsten Punkt des Gebäudes. Bei Ausbildung einer Attika gilt die Oberkante der Attika als 
Bezugspunkt. Die Traufhöhe ist der Schnittpunkt zwischen der verlängerten Gebäudeaußenwand und 
der Oberkante der Dachhaut und entspricht bei Pultdächern dem unteren Pultdachabschluss. Bei 
Flachdächern ist die Traufhöhe der oberste Attika-Abschluss über dem letzten zulässigen 
Vollgeschoss.

1.5 Zulässigkeit von Stellplätzen und Garagen sowie Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 4 
BauGB i.V.m. § 14 und § 23 Abs. 5 BauNVO)

1.5.1 Für das Allgemeine Wohngebiet (WA) gilt: Pkw-Stellplätze, Garagen und überdachte Pkw-Stellplätze 
(Carports) sowie Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sind innerhalb und außerhalb der 
überbaubaren Grundstücksfläche zulässig, sofern keine Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 25a und 
25b BauGB (Anpflanzung und Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen) 
entgegenstehen. Der Mindestabstand von Garagen und Carports zu den erschließenden 
Verkehrsflächen beträgt 5m.

1.6 Flächen für den Gemeinbedarf (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB)

1.6.1 Zweckbestimmung Kinderbetreuung: Die Flächen dienen der Errichtung / Unterbringung von 
Kindertagesstätten und Kindergärten sowie aller mit diesem Nutzungszweck verbundenen baulichen 
Anlagen, Nebenanlagen, Garagen, Stellplätze, Einrichtungen und Nutzungen.

1.6.2 Zweckbestimmung Schule: Die Fläche dient der Errichtung / Unterbringung einer Schule inkl. 
Schulsportplatz sowie aller mit diesem Nutzungszweck verbundenen baulichen Anlagen, 
Nebenanlagen, Garagen, Stellplätze, Einrichtungen und Nutzungen. Auf der Fläche für den 
Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Schule“ ist auch eine außerschulische Nutzung des 
Schulgebäudes und der Sportanlagen zu sonstigen Bildungs-, sozialen, kulturellen und sportlichen 
Zwecken zulässig.

1.7 Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

1.7.1 Für das Allgemeine Wohngebiet (WA) gilt: Je Wohngebäude sind max. zwei Wohnungen (bei 
Doppelhäusern zählt jede Haushälfte als Wohngebäude) zulässig.

1.8 Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

1.8.1 Die öffentlichen Verkehrsflächen sowie Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmungen sind in der 
Planzeichnung durch entsprechende Flächensignaturen festgesetzt.

1.9 Führung von oberirdischen oder unterirdischen Versorgungsanlagen und -leitungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

1.9.1 Die Ver- und Entsorgungsleitungen sind unterirdisch zu führen.

1.10 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

1.10.1 Stellplätze, Rettungswege, Wege- und Hofflächen sind mitsamt Unterbau in wasserdurchlässiger 
Bauweise (z. B. Pflastersteine mit offenen Fugen, Ökopflaster, etc.) mit einem mittleren Abfluss- 
beiwert (Teil des Niederschlags, der direkt zum Abfluss gelangt) von maximal 0,6 zu befestigen, 
soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Belange entgegenstehen.

1.10.2 Die Verwendung von wasserdichten oder nicht durchwurzelbaren Materialien (Folie oder Vlies) zur 
Freiflächengestaltung ist unzulässig. Die Verwendung im Zusammenhang mit der Errichtung von 
Anlagen zur Rückhaltung von anfallendem Niederschlagswasser oder Abdichtungen von baulichen 
Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche bleiben hiervon unberührt.

1.10.3 Flächige Stein-, Kies-, Split- und Schottergärten oder -schüttungen von mehr als 1 m² Fläche sind 
unzulässig, soweit es sich nicht um Wege handelt und sie nicht dem Spritzwasserschutz am Gebäude 
dienen. Dem Spritzwasserschutz dienen Gebäudeumrandungen mit einer Breite von bis zu 40 cm 
oder Gebäudeumrandungen entsprechend dem jeweiligen Dachüberstand.

1.10.4 Zum Schutz vor Beeinträchtigungen durch Licht sind zur Außenbeleuchtung ausschließlich 
voll-abgeschirmte Leuchten, die im installierten Zustand nur unterhalb der Horizontalen abstrahlen (0 
% Upward Light Ratio) und Leuchtmittel mit für Insekten wirkungsarmen Spektrum von 1600 bis 2700 
Kelvin zulässig. Der Einsatz von Beleuchtungsanlagen mit wechselndem oder bewegtem Licht ist 
unzulässig. Blendwirkungen auf schutzbedürftige benachbarte Bereiche (z. B.  Daueraufenthalts- 
räume) sind unzulässig.

1.10.5 Bei der Farbgebung von Gebäudefassaden und Oberflächenbefestigungen (Beton, Asphalt, Pflaster, 
wassergebundene Wegedecken) sind Materialien und Farbtöne mit einem der L-Wert der RAL Design 
Codierung größer/gleich 50 zu verwenden. Untergeordnete Fassadenbekleidungen oder -elemente, 
die der Außengestaltung bzw. Gliederung der Fassade dienen und nicht mehr als 10% der 
Fassadenfläche ausmachen, insbesondere Fensterrahmen und Fensterlaibungen, sind von dieser 
Festsetzung ausgenommen.

1.10.6 Zur Verhinderung von Vogelschlag an spiegelnden Gebäudefronten ist für alle spiegelnden 
Gebäudeteile ab 2 m² die Durchsichtigkeit durch Verwendung transluzenter Materialien oder flächiges 
Aufbringen von Markierungen (Punktraster/Streifen) zu reduzieren. Zur Verringerung der 
Spiegelwirkung ist eine Verglasung mit Außenreflexionsgrad von maximal 15 % zulässig.

1.10.7 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme (CEF-Maßnahme) für den Gartenrotschwanz: Es sind drei 
geeignete Nistmöglichkeiten (z.B. Hasselfeldt Nistkasten für Stare & Gartenrotschwänze; Schwegler 
Nisthöhle 2GR Oval oder vergleichbares) vorzugsweise in einem bestehenden bzw. entstehenden 
Gehölzbestand anzubringen und regelmäßig zu pflegen. Die Nistkästen sind spätestens vor Beginn 
der auf eine Baufeldräumung folgenden Brutzeit in Süd- oder Ostexposition anzubringen und 
dauerhaft zu unterhalten.

1.10.8 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme (CEF-Maßnahme) für Breitflügelfledermaus und Zwerg- 
fledermaus: Es sind zwei geeignete Fledermauskästen für gebäudebewohnende Fledermäuse (z. B. 
Hasselfeldt Fledermaus Wandquartier oder Schwegler Fledermaus-Universal-Sommerquartier 2FTH 
oder vergleichbares) an den bestehenden Gebäuden im Plangebiet aufzuhängen. Die Kästen sind an 
einer geeigneten unbeleuchteten Stelle in mind. 5 m Höhe über dem Erdboden oder vorspringenden 
Gebäudeteilen zu montieren. Die Kästen sind regelmäßig zu pflegen.

1.10.9 Ausgleichsmaßnahme für den Hausrotschwanz: Es sind zwei Nistmöglichkeiten für den 
Hausrotschwanz (Halbhöhlen) vorzugsweise an einem bestehenden bzw. entstehenden Gebäude im 
Plangebiet anzubringen und regelmäßig zu pflegen.

1.10.10 Hinweis: Der verbleibende Kompensationsbedarf von 78.766 Biotopwertpunkten wird durch eine 
anteilige Inanspruchnahme der von der Unteren Naturschutzbehörde des Wetteraukreises 
anerkannten Ökokontomaßnahme „Flächiger Nutzungsverzicht im Wald“ (Maßnahme-Nr. 3019, 

Ökokonto-Nr. (historisch) DUNBWET (Kar) Öko-UNB-00051, Maßnahme-Nr. (historisch) 
D_AD_503288, Az. 4.1.2/012.3-1208-12221/15) in Klein-Karben (Flur 12, Flurstück 1/2) ausgeglichen.

1.11 Maßnahmen für die Erzeugung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus 
erneuerbaren Energien (§ 9 Abs. 1 Nr. 23 b BauGB)

1.11.1 Die nutzbaren Dachflächen von Gebäuden und baulichen Anlagen sind zu mindestens 70 % mit 
Photovoltaikmodulen auszustatten (Solarmindestfläche). Photovoltaikmodule an der Fassade 
angebracht oder Solarwärmekollektoren auf Dächern können angerechnet werden. Die mindestens 
auszustattende Fläche kann auch auf nur einer oder mehreren baulichen Anlagen errichtet werden, 
wenn insgesamt eine Fläche von 70 % aller Dachflächen auf der Fläche erreicht wird.

1.11.2 Als „nutzbare Dachfläche“ im o. g. Sinne gilt derjenige Teil der Dachfläche, der für die Nutzung der 
Solarenergie aus technischen und wirtschaftlichen Gründen verwendet werden kann. Der nutzbare 
Teil der Dachfläche ist in einem Ausschlussverfahren zu ermitteln. Danach sind von der Dachfläche 
die nicht nutzbaren Teile (in qm) abzuziehen; nicht nutzbar sind insbesondere: ungünstig 
ausgerichtete und geneigte Teile der Dachfläche nach Norden (so insbesondere Ostnordost bis 
Westnordwest); erheblich beschattete Teile der Dachfläche (bspw. durch Nachbargebäude, 
Dachaufbauten oder vorhandene Bäume); von anderen zulässigen Dachnutzungen (wie Dachfenster, 
Dacheinschnitte, Dachaufbauten wie Schornsteine oder Be- oder Entlüftungsanlagen, für Aufzugs- 
und /oder Aufgangs- bzw. Wartungseinrichtungen, für Wärmepumpen, Antennen und sonstige Signal 
empfangende Anlagen etc.) belegte Teile des Daches sowie gestalterisch notwendige 
Abstandsflächen zu den Dachrändern.

1.12 Flächen und Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

1.12.1 Im Bereich der Flächen für Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen mit der Bezeichnung „A“ ist eine Lärmschutzwand mit einer Mindesthöhe von 4,0 
über dem bestehenden und im Plan mittels Höhenlinien eingetragenen Geländeniveau zu errichten. 
Die Lärmschutzwand muss eine Schalldämmung (DLR) von mindestens 25 dB aufweisen.

1.12.2 Bei der Errichtung von Gebäuden sind die Außenbauteile der schutzbedürftigen, dem ständigen 
Aufenthalt von Personen dienenden Aufenthaltsräume mindestens entsprechend den Anforderungen 
der in der nachstehenden Planzeichnung dargestellten maßgeblichen Außenlärmpegel nach DIN 
4109-1: 2018-01 Schallschutz im Hochbau bzw. der jeweils aktuell baurechtlich eingeführten Fassung 
dieser DIN auszubilden. Die erforderlichen Schalldämmmaße sind in Abhängigkeit von der 
Raumnutzungsart und der Raumgröße im Baugenehmigungsverfahren auf Basis der DIN 4109 
nachzuweisen. Es können Ausnahmen von dieser Festsetzung zugelassen werden, soweit im 
Baugenehmigungsverfahren nachgewiesen wird, dass geringere maßgebliche Außenlärmpegel 
vorliegen. Die Anforderungen an die Schalldämmung der Außenbauteile sind dann entsprechend den 
Vorgaben der DIN 4109 zu reduzieren.

1.12.3 Als Ergänzung zu den erforderlichen Schallschutzmaßnahmen der Außenbauteile sind im gesamten 
Plangebiet bei der Errichtung von Gebäuden in den schutzbedürftigen Räumen, die zum Nachtschlaf 
genutzt werden können, an Fassaden mit Beurteilungspegeln über 50 dB(A) nachts zwingend 
fensterunabhängige, schallgedämmte Lüftungen einzubauen oder technische Maßnahmen 
vorzusehen, die eine ausreichende Belüftung (Mindestluftwechsel gemäß DIN 1946-6: 2019-12 
Raumlufttechnik-Teil 6: Lüftung von Wohnungen) bei Einhaltung der Anforderungen an die 
Schalldämmung der Außenbauteile sicherstellen. Es können Ausnahmen von dieser Festsetzung 
zugelassen werden, soweit im Baugenehmigungsverfahren nachgewiesen wird, dass im Einzelfall vor 
dem Fenster des zum Nachtschlaf genutzten Raumes der Beurteilungspegel nachts 50 dB(A) nicht 
überschreitet oder der Raum über ein weiteres Fenster (mit Beurteilungspegel ≤ 50 dB(A) nachts) her 
belüftet werden kann.

1.12.4 Innerhalb der mit „B“ gekennzeichneten Fläche für Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen sind schutzbedürftige Räume gemäß DIN 4109-1: 2018-01 Schallschutz im 
Hochbau unzulässig.

1.13 Anpflanzungen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie Bindungen für 
Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

1.13.1 Flachdächer oder flachgeneigte Dächer bis zu einer Dachneigung von bis zu 15° sind mit einem 
Flächenanteil von mindestens 60% dauerhaft extensiv zu begrünen und zu unterhalten. Zulässig sind 
Aussparungen der Dachbegrünung im Bereich notwendiger Dachaufbauten wie Schornsteine, 
Lüftungsschächte und ähnlicher Aufbauten. Die Substratschicht muss mind. eine mittlere Dicke von 15
cm aufweisen und kann in der Dicke variabel, jedoch mind. 10 cm, ausgebildet werden. Eine 
Sedum-Kraut-Grasgesellschaft mit heimischen, insektenfreundlichen, möglichst regionaltypischen 
Arten, ist der Mindest-Pflanzstandard. Dachbegrünungen und Anlagen zur Nutzung solarer 
Strahlungsenergie (Photovoltaik, Solarthermie) sind zu kombinieren.

1.13.2 Innerhalb der Flächen mit Bindungen für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen sind die vorhandenen Bäume und Sträucher fachgerecht zu pflegen und dauerhaft zu 
erhalten. Bei Abgang sind Ersatzpflanzungen mit einheimischen, standortgerechten Arten 
vorzunehmen (Artenempfehlungen siehe Artenliste).

1.13.3 Die in der Plankarte zum Erhalt und zur Anpflanzung festgesetzten Bäume (Symbole) sind 
fachgerecht zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Bei Abgang sind Ersatzpflanzungen vorzunehmen 
(Artenempfehlungen siehe Artenlisten). Bei Ersatzpflanzungen ist eine Verschiebung der Standorte 
von bis zu 10m gegenüber den zeichnerisch festgesetzten Standorten zulässig.

1.13.4 Innerhalb der Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen ist 
eine geschlossene Laubstrauchhecke mit einheimischen, standortgerechten Arten zu pflanzen und 
dauerhaft zu unterhalten, sofern keine wasserwirtschaftlichen Belange entgegenstehen. Die 
Pflanzenzusammensetzung des Gehölzbestandes (z.B. Hartriegel, Liguster und Weißdorn sowie z.B. 
Hainbuche, Mehlbeere oder Speierling als Solitärbaum) sowie der Sukzessionszone (z.B. Beifuß, 
Hirtentäschelkraut, Wiesensauerampfer, Wegrauke) sind auf die Erfordernisse des Girlitzes 
abzustimmen.

2 Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften (Satzung gemäß § 91 HBO 
i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB)

2.1 Dachgestaltung (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 91 Abs. 1 Nr. 1 HBO)

2.1.1 Zulässig sind Flachdächer sowie geneigte Dächer. Bei geneigten Dächern sind zur Dacheindeckung 
nicht hochglänzende Materialien in den Farbtönen rot, braun, grau sowie dauerhafte Begrünungen 
zulässig. Anlagen zur Nutzung von Sonnenenergie (Solarthermie- und Fotovoltaikanlagen) sind 
ausdrücklich zulässig. Staffelgeschosse und technische Aufbauten sind gegenüber der Außenwand 
des darunter liegenden Vollgeschosses um mind. 1,5 m zurück zu setzen.

2.2 Gestaltung von Einfriedungen (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m § 91 Abs. 1 Nr. 1 und 3 HBO)

2.2.1 Zulässig sind offene Einfriedungen bis zu einer Höhe von max. 1,6 m über der Geländeober-fläche. 
Die Einfriedungen sind mit einheimischen standortgerechten Laubsträuchern zu begrünen oder mit 
Kletterpflanzen zu beranken. Ein Mindestbodenabstand von 0,15 m ist ein-zuhalten. Blickdichte 
Einfriedungen und Zäune aus Kunststoff (mit Kunststoffen durchflochtene Metallgitter usw.) sind 
unzulässig.

2.3 Abfall- und Wertstoffbehälter (§ 91 Abs. 1 Nr. 3 HBO)

2.3.1 Standflächen für Abfall- und Wertstoffbehälter sind gegen eine allgemeine Einsicht abzuschirmen. Sie 
sind in Bauteile einzufügen oder einzubeziehen oder mit Laubhecken zu umpflanzen oder mit 
beranktem Sichtschutz dauerhaft zu umgeben.

2.4 Grundstücksfreiflächen (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 91 Abs. 1 Nr. 5 HBO)

2.4.1 Für das Allgemeine Wohngebiet gilt: Je Baugrundstück ist ein standortgerechter Laubbaum 
(Artenempfehlungen gem. Artenlisten) anzupflanzen.

2.4.2 Für das Allgemeine Wohngebiet gilt: Mindestens 80 % der Grundstücksfreiflächen (nicht bebaubare 
Fläche lt. GRZ incl. Überschreitung nach § 19 Abs. 4 BauNVO) sind als Garten, Grünfläche oder 
Pflanzbeet zu gestalten. Hiervon sind 30 % der Fläche mit einheimischen, standortgerechten 
Laubgehölzen zu bepflanzen; die nach den bauplanungsrechtlichen Festsetzungen vorzunehmenden 
Anpflanzungen können zur Anrechnung gebracht werden.

3 Kennzeichnungen (§ 9 Abs. 5 BauGB)

3.1 Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen äußere Einwirkungen 
oder bei denen besondere bauliche Sicherungsmaßnahmen gegen Naturgewalten erforderlich 
sind (§ 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB)

3.1.1 Das Plangebiet wird als vernässungsgefährdetes Gebiet mit hohen Grundwasserständen 
gekennzeichnet. Es sind bauliche Vorkehrungen oder bauliche Sicherungsmaßnahmen gegen äußere 
Einwirkungen durch hoch anstehendes Grundwasser erforderlich.

4 Hinweise und nachrichtliche Übernahmen
4.1 Stellplatzsatzung

4.1.1 Die Stellplätze betreffenden Festsetzungen werden subsidiär durch die Vorschriften der 
Stellplatzsatzung der Stadt Karben in der zum Zeitpunkt der Bauantragstellung geltenden Fassung 
ergänzt.

4.2 Verwendung von erneuerbaren Energien

4.2.1 Auf die Bestimmungen des Gebäudeenergiegesetz (GEG) sei hingewiesen und angemerkt, dass die 
Nutzung der Solarenergie ausdrücklich zulässig ist. Es gilt die zum Zeitpunkt der Bauantragsstellung 
gültige Fassung.

4.3 Verwertung von Niederschlagswasser

4.3.1 Gemäß § 55 Abs. 2 Satz 1 WHG: Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt oder direkt 
oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet 
werden, soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch 
wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen.

4.3.2 Gemäß § 37 Abs. 4 Satz 1 HWG: Abwasser, insbesondere Niederschlagswasser, soll von der Person, 
bei der es anfällt, verwertet werden, wenn wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Belange nicht 
entgegenstehen.

4.3.3 Die Einleitung von Abwasser (Niederschlagswasser) in ein Oberflächengewässer oder in das 
Grundwasser sind erlaubnispflichtig.

4.4 Artenschutzrechtliche Hinweise

4.4.1 Auf die Vorschriften des besonderen Artenschutzes gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) wird hingewiesen. Zur Vermeidung der Zerstörung oder Beschädigung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten besonders und streng geschützter Arten (vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 13 und 
14 BNatSchG) sind die folgenden Punkte zu beachten:

4.4.2 Vögel: Von einer Rodung von Bäumen und Gehölzen ist während der Brutzeit (01. März - 30. Sept.) 
aus artenschutzrechtlichen Gründen abzusehen. Sofern Rodungen in diesem Zeitraum notwendig 
werden, sind die betroffenen Bereiche zeitnah vor Beginn der Maßnahme durch einen Fachgutachter 
auf aktuelle Brutvorkommen zu kontrollieren. Bei Bauarbeiten im Zeitraum vom 01. März bis 30. 
September sind betroffene Bereiche zeitnah vor Beginn der Maßnahme durch einen Fachgutachter 
auf aktuelle Brutvorkommen zu kontrollieren sowie eine ökologische Baubegleitung durchzuführen.

4.4.3 Fledermäuse: Gebäude und Gebäudeteile, die für den Abbruch oder Umbau vorgesehen sind, sind 
unmittelbar vor Durchführung von Abbruch- oder erheblichen Umbauarbeiten durch einen 
Fachgutachter auf Quartiere von Fledermäusen zu untersuchen. Hierbei festgestellte Quartiere im 
Sinne des § 44 Abs. 3 BNatSchG sind so lange zu erhalten, bis von der zuständigen 
Naturschutzbehörde anderweitigen Maßnahmen zugestimmt wurde. Höhlenbäume sind vor einer 
Rodung durch eine qualifizierte Person auf Vorkommen von Quartieren hin zu überprüfen. Hierbei 
festgestellte Quartiere im Sinne des § 44 Abs. 3 BNatSchG sind so lange zu erhalten, bis von der 
zuständigen Naturschutzbehörde anderweitigen Maßnahmen zugestimmt wurde. Eine direkte 
Beleuchtung von Bäumen und Gehölzen sowie von Bereichen mit Quartiereinflügen an Gebäuden ist 
zu vermeiden.

4.5 Altlasten, Bodenschutz und Kampfmittel

4.5.1 Bei allen Baumaßnahmen, die einen Eingriff in den Boden erfordern, ist auf organoleptische 
Auffälligkeiten zu achten (Geruch, Geschmack, Aussehen und Farbe). Ergeben sich bei den 
Erdarbeiten Kenntnisse, die den Verdacht einer schädlichen Bodenverunreinigung begründen, sind 
diese umgehend der zuständigen Behörde, dem Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung Umwelt 
Frankfurt, Dezernat IV/Da 41.5, Bodenschutz West, mitzuteilen.

4.5.2 Im Rahmen des vorsorgenden Bodenschutzes wird auf die "Arbeitshilfe zur Berücksichtigung von 
Bodenschutzbelangen in der Abwägung und der Umweltprüfung nach BauGB in Hessen" des 
hessischen Umweltministeriums hingewiesen. Die DIN 19731, DIN 18915 und DIN 19639 sind bei der 
Bauausführung zu beachten und einzuhalten.

4.6 Abfallbeseitigung

4.6.1 Bei Bau,- Abriss und Erdarbeiten im Plangebiet sind die Vorgaben im Merkblatt "Entsorgung von 
Bauabfällen" (Baumerkblatt, Stand: 01.09.2018) der Regierungspräsidien in Hessen zu beachten 
(www.rp-giessen.hessen.de. Umwelt & Natur, Abfall, Bau- und Gewerbeabfall, Baustellenabfälle). Das 
Baumerkblatt enthält Informationen im Hinblick auf eine ordnungsgemäße Abfalleinstufung, 
Beprobung, Trennung und Verwertung/Beseitigung von Bauabfällen (zum Beispiel Bauschutt und 
Bodenaushubmaterial sowie gefährliche Bauabfälle, wie zum Beispiel Asbestzementplatten). 
Downloadlink:
https://umwelt.hessen.de/sites/default/files/media/hmuelv/baumerkblatt_2018-09-01.pdf

4.7 Denkmalschutz

4.7.1 Bei Erdarbeiten können jederzeit Bodendenkmäler wie Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfärbungen 
und Fundgegenstände (Scherben, Steingeräte, Skelettreste) entdeckt werden. Diese sind gemäß       
§ 21 HDSchG unverzüglich dem Landesamt für Denkmalpflege Hessen (Abt. Archäologische 
Denkmalpflege) oder der unteren Denkmalschutzbehörde anzuzeigen. Fund und Fundstellen sind 
gem. § 21 Abs. 3 HDSchG in unverändertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise vor 
Gefahren für die Erhaltung des Fundes zu schützen.

4.8 DIN-Normen

4.8.1 Sofern in den Festsetzungen keine anderen Datenquellen genannt sind, können alle ggf. aufgeführten 
DIN-Normen im Rathaus der Stadt Karben, Fachbereich 5 - Stadtplanung, Bauen, Verkehr und 
Wirtschaftsförderung, Rathausplatz 1, 61184 Karben während der allgemeinen Dienststunden von 
jedermann eingesehen werden.

4.9 NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH

4.9.1 Im Plangebiet befinden sich Versorgungsleitungen. Eine Überbauung ist nicht zulässig. Das 
DVGW-Arbeitsblattes GW 125 "Baumpflanzungen im Bereich unterirdischer Versorgungsanlagen" ist 
zu beachten. Es ist die NRM - Norm "Schutz unterirdischer Versorgungsleitungen, Armaturen, Mess-, 
Signal- und Steuerkabel der Mainova" einzuhalten. Die Bestandsunterlagen stehen unter 
www.nrmnetzdienste.de/netzauskunft zur Verfügung. Der Schutzstreifen der Leitungen HD-0108    
(DN 100, 16bar) und HD-0109 (DN 150, 16bar) ist freizuhalten. Alle Arbeiten innerhalb des 
Schutzstreifen sind anzeigepflichtig und im Vorfeld anzumelden.

4.10 ovag Netz GmbH

4.10.1 Im Plangebiet befinden sich eine Trafostation, 20-kV-, 0,4-kV-Kabel und Fernmeldekabel der ovag 
Netz GmbH. Es ist ein Schutz- und Arbeitsstreifen von 2,50 m vorzusehen. Die Leitungen müssen 
jederzeit erreichbar sein. Vorhandene sind zu schützen. Bei Erdarbeiten wird gebeten, sich vor 
Arbeitsbeginn mit dem Netzbezirk Friedberg, Postfach 10 07 63, 61147 Friedberg, (Außenliegend      
B 455 nach Dorheim), Tel. (0 60 31) 82 16 50 in Verbindung zu setzen.

4.11 Deutsche Telekom Technik GmbH

4.11.1 Im Plangebiet befinden sich Leitungen der Telekom. Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, 
dass Beschädigungen der vorhandenen Telekommunikationslinien vermieden werden.

4.12 Bahnanlagen

Neuanpflanzungen im Bereich von Bahnanlagen müssen den Belangen des Eisenbahnbetriebes 
entsprechen. Zu den Mindestpflanzabständen ist die DB Richtlinie (Ril) 882 „Handbuch 
Landschaftsplanung und Vegetationskontrolle“ zu beachten.

4.12.1 Bei allen Arbeiten ist ein Sicherheitsabstand von 4,00 m einzuhalten (DIN EN 50122-1 (VDE 0115-3). 
Der Mindestabstand von Bauwerken zu den bahneigenen 15 / 20 kV-Speiseleitungen und zu 
Oberleitungsmastfundamenten muss jeweils 5,00 m betragen.

4.12.2 Der Gleisbereich (Regellichtraum einschließlich Gefahrenbereich) ist im Abstand von 6,00 m zur 
Gleisachse immer freizuhalten. Wenn Sicherheitsabstände zu Bahnbetriebsanlagen unterschritten 
werden müssen, sind geeignete Maßnahmen mit der DB Netz AG abzustimmen.

4.12.3 Das Überschwenken der Bahnbetriebsanlagen ist verboten. Werden bei einem Kraneinsatz 
ausnahmsweise Betriebsanlagen der DB überschwenkt, so ist mit der DB Netz AG eine schriftliche 
Kranvereinbarung abzuschließen, die mindestens 4 - 8 Wochen vor Kranaufstellung bei der DB Netz 
AG zu beantragen ist. Auf eine ggf. erforderliche Bahnerdung wird hingewiesen.

4.12.4 Die Standsicherheit und Funktionstüchtigkeit der Bahnanlagen sind stets zu gewährleisten. Vor dem 
Beginn von Baumaßnahmen ist daher eine Ortsbegehung mit dem zuständigen Fachdienst der        
DB Netz AG durchzuführen.

4.12.5 Bei Planung von Lichtzeichen und Beleuchtungsanlagen ist sicherzustellen, dass Blendungen der 
Triebfahrzeugführer ausgeschlossen sind und Verfälschungen, Überdeckungen und Vortäuschungen 
von Signalbildern nicht vorkommen.

4.12.6 Dach-, Oberflächen- und sonstige Abwässer dürfen nicht auf oder über Bahngrund abgeleitet werden. 
Die Vorflutverhältnisse dürfen durch die Baumaßnahme, Baumaterialien, Erdaushub etc. nicht 
verändert werden.

4.12.7 Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Emissionen 
(insbesondere Luft- und KörperschaII, Abgase, Funkenflug, Abriebe z.B. durch Bremsstäube 
elektrische Beeinflussungen durch magnetische Felder etc.), die zu Immissionen an benachbarter 
Bebauung führen können

4.12.8 Alle Baumaßnahmen entlang der Bahnstrecke müssen mit der DB Netz AG abgestimmt wer-den. 
Sollten Bauanträge im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren geprüft werden, ist der Bauherr 
darauf hinzuweisen, dass eine Abstimmung mit der DB Netz AG erfolgen muss.

4.12.9 Für Schäden, die der Deutsche Bahn AG aus der Baumaßnahme entstehen, haftet der 
Planungsträger / Bauherr. Das gilt auch, wenn sich erst in Zukunft negative Auswirkungen auf die 
Bahnstrecke ergeben. Entsprechende Änderungsmaßnahmen sind dann auf Kosten des 
Vorhabenträgers bzw. dessen Rechtsnachfolger zu veranlassen.

4.13 Pflanzlisten (Artenauswahl und -empfehlungen)

4.13.1 Bäume 1. Ordnung:

Acer platanoides Spitzahorn

Acer pseudoplatanus Bergahorn

Aesculus hippocastanum Gew. Rosskastanie

Betula pendula Hänge-Birke

Fagus sylvatica Rotbuche

Quercus petraea Trauben-Eiche

Quercus robur Stiel-Eiche

Tilia cordata Winter-Linde

Tilia platyphyllos Sommer-Linde

4.13.2 Bäume 2. Ordnung (Höhe: 12/15-20 m):

Carpinus betulus Hainbuche

Juglans regia Echte Walnuss

Populus tremula Zitter-Pappel

Prunus avium Vogelkirsche

Pyrus communis Kultur-Birne

Sorbus domestica Speierling

Salix caprea Sal-Weide

4.13.3 Kleinbäume (Höhe: 7-12/15 m):

Acer campestre Feldahorn

Carpinus betulus Hainbuche

Crataegus laevigata Zweigriff. Weißdorn

Crataegus monogyna Eingriffeliger Weißdorn

Salix caprea Sal-Weide

Sambucus nigra Schwarzer Holunder

Sorbus aria Echte Mehlbeere

Sorbus aucuparia Vogelbeere

4.13.4 Sträucher:

Berberis vulgaris Gew. Berberitze

Cornus mas Kornelkirsche

Cornus sanguinea Blutroter Hartriegel

Corylus avellana Gemeine Hasel

Crataegus laevigata Zweigriffeliger Weißdorn

Crataegus monogyna Eingriffeliger Weißdorn

Euonymus europaeus Gewöhnlicher Spindelstrauch

Ligustrum vulgare Gewöhnlicher Liguster

Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche

Rosa canina Hunds-Rose

Rosa tomentosa Filz-Rose

Sambucus nigra Schwarzer Holunder

Viburnum lantana Wolliger Schneeball

Viburnum opulus Gewöhnlicher Schneeball

4.13.5 Hinweis: Das zunehmende Vorkommen von Insekten- und Pilzerkrankungen (z.B. 
Eichenprozessionsspinner, Rußrindenkrankheit) bei Eichen- und Ahornarten sollte bei der 
Artenauswahl im Zuge des Vollzugs des Bebauungsplanes berücksichtigt werden. Auf die 
Grenzabstände für Pflanzungen gemäß §§ 38-40 Hess. Nachbarrechtsgesetz wird verwiesen.
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